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Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Frechen  

 
 

Widmung von Straßen nach dem 
Straßen- und Wegegesetz NRW  

 

Der Ausschuss für Bau- und Vergabe-
angelegenheiten, Verkehr, Sicherheit 
und Ordnung der Stadt Frechen hat in 
seiner Sitzung am 29.09.2010 zur 
Vorlagennummer 213/15/2010 beschlos-
sen, die nachfolgend aufgeführten, im 
Eigentum der Stadt Frechen stehenden 
Straßen gemäß § 6 Abs. 1 des Straßen- 
und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) auf 
der Grundlage der beigefügten Pläne 
dem öffentlichen Straßenverkehr zu 
widmen: 
 
 
 
Römerhofallee 
(siehe Anlage 1) 
 
Gemarkung Königsdorf,  
Flur 40, Flurstück 811 
als Anliegerstraße 
 
 
Brunnenallee 
(siehe Anlage 2) 
 
Gemarkung Königsdorf,  
Flur 40, Flurstück 814 (tlw.) 
als Anliegerstraße 
 
 
Zur Villa Rustica 
(siehe Anlage 3) 
 
Gemarkung Königsdorf,  
Flur 40, Flurstück 482 (tlw.) 
und Flurstück 812 
als Anliegerstraße 
 
 
Amphorenhof 
(siehe Anlage 4) 
 
Gemarkung Königsdorf,  
Flur 40, Flurstück 638 (tlw.) 
als verkehrsberuhigter Bereich 
 
 

Am Römerbrunnen 
(siehe Anlage 5) 
 
Gemarkung Königsdorf,  
Flur 40, Flurstück 641 (tlw.) 
als verkehrsberuhigter Bereich 
 
 
Münzhof 
(siehe Anlage 6) 
 
Gemarkung Königsdorf,  
Flur 40, Flurstück 813 
als verkehrsberuhigter Bereich 
 
 
 
Die Verkehrsflächen werden als 
Gemeindestraßen im Sinne des § 3 
Absatz 4 Ziffer 2 des StrWG NW 
eingestuft.  
 
Die beigefügten Pläne sind Bestandteil 
des Beschlusses und dieser Widmungs-
verfügung.  
 
Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 
Absatz 1 Satz 2 des StrWG NRW 
öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung : 
 
Gegen die Widmungsverfügung kann 
beim Verwaltungsgericht Köln, 
Appellhofplatz, 50667 Köln, innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift vor dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
Klage erhoben werden.  
 
 
Frechen, 15.10.2010 
Stadt Frechen 
 
 
 
 
Hans-Willi Meier 
Bürgermeister 
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